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Übersicht mit Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Tabelle 3  

der Durchführungsverordnung (EU) 2018 / 1212

A. Inhalt der Mitteilung
1.	 Eindeutige Kennung: e4a33af1bb05f111b552ec75f1f2e92d

2.	 Art der Mitteilung: Einberufung der Hauptversammlung 

B. Angaben zum Emittenten
1.	 ISIN: DE0005176903

2.	 Name des Emittenten: SURTECO GROUP SE 

C. Angaben zur Hauptversammlung
1.	 Datum der Hauptversammlung: 19.06.2026

2.	 Beginn: 10:00 Uhr (MESZ) (entspricht 8:00 Uhr UTC)

3.	 Art der Hauptversammlung: ordentliche Hauptversammlung

4.	 Ort der Hauptversammlung: Haus der Bayerischen Wirtschaft,  

Max-Joseph-Straße 5, 80333 München, Deutschland

5.	 Aufzeichnungsdatum: 28.05.2026

6.	 Uniform Resource Locator (URL): https://ir.surteco.com/de/hauptversammlung

https://ir.surteco.com/de/hauptversammlung
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Tagesordnung auf einen Blick:

1.	 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, der Lageberichte für 

die SURTECO GROUP SE und den Konzern, jeweils für das Geschäftsjahr 2025, einschließlich des erläuternden 

Berichts zu den Angaben nach § 289a, § 315a des Handelsgesetzbuchs (HGB) und des Berichts des Aufsichtsrats  

2.	 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 

3.	 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 

4.	 Wahlen zum Aufsichtsrat 

5.	 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 

6.	 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers
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EINLADUNG ZUR 
ORDENTLICHEN 
HAUPTVERSAMMLUNG 2026

SURTECO GROUP SE 
Buttenwiesen

ISIN: DE0005176903

WKN: 517690

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre1 zu der 

am Freitag, den 19. Juni 2026, um 10:00 Uhr 

(Einlass: ab 9:00 Uhr), im 

Haus der Bayerischen Wirtschaft

Max-Joseph-Straße 5

80333 München

beginnenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

 

I.	 TAGESORDNUNG

1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des 

gebilligten Konzernabschlusses, der Lageberichte für 

die SURTECO GROUP SE und den Konzern, jeweils für 

das Geschäftsjahr 2025, einschließlich des erläuternden 

Berichts zu den Angaben nach § 289a, § 315a des Handels-

gesetzbuchs (HGB) und des Berichts des Aufsichtsrats

Zu Tagesordnungspunkt 1 ist keine Beschlussfassung vor-

gesehen, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits 

festgestellt und den Konzernabschluss gebilligt hat. Eine 

Beschlussfassung ist daher gesetzlich nicht erforderlich. 

 

2
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für 

das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nachfolgend 

genannten Mitgliedern des Vorstands für ihre Tätigkeit im 

Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen:

2.1	 Herrn Wolfgang Moyses

2.2	 Herrn Andreas Pötz

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der 

Einzelabstimmung über die Entlastung der vorgenannten 

Mitglieder des Vorstands entscheiden zu lassen.

1Ausschließlich zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird in dieser Einladung auf eine geschlechterspezifische Schreibweise verzichtet. Alle 
personenbezogenen Bezeichnungen und Begriffe sind im Sinne der Gleichbehandlung als geschlechtsneutral zu verstehen.
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3
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats 

für das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nachfolgend 

genannten Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit 

im Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen:

3.1	 Herrn Andreas Engelhardt

3.2	 Herrn Tim Fiedler

3.3	 Herrn Tobias Pott

3.4	 Herrn Jens Krazeisen

3.5	 Herrn Jochen Müller

3.6	 Herrn Dirk Mühlenkamp 

3.7	 Herrn Jan Oberbeck 

3.8	 Herrn Thomas Stockhausen

3.9	 Herrn Jörg Wissemann

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der 

Einzelabstimmung über die Entlastung der Mitglieder des 

Aufsichtsrats entscheiden zu lassen.

4
Wahl zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit von Herrn Jan Oberbeck als Mitglied des Auf-

sichtsrats der SURTECO GROUP SE endet mit Beendigung 

der Hauptversammlung am 19. Juni 2026.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Jan Oberbeck, 

Geschäftsführender Gesellschafter der G. Schürfeld + Co. 

(GmbH & Co.) KG, St. Augustin, erneut in den Aufsichtsrat 

zu wählen.

Die Wahl erfolgt bis zur Beendigung der Hauptver-

sammlung, die über die Entlastung des Mitglieds des Auf-

sichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn seiner 

Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amts-

zeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

Herr Oberbeck verfügt über folgende weitere Mitglied-

schaften in anderen, gesetzlich zu bildenden Aufsichts-

räten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontroll-

gremien von Wirtschaftsunternehmen:

•	 Mitglied des Supervisory Boards von CMPC Europe 

GmbH & Co. KG, Hamburg

•	 Mitglied des Beirats der MCG Management GmbH, 

Hamburg

•	 Mitglied des Supervisory Boards der All4Labels GmbH, 

Hamburg

•	 Mitglied des Aufsichtsrats der Geiger Notes AG, Mainz-

Kastel

Herr Oberbeck ist unabhängig im Sinne von Ziffer C.7 des 

Deutschen Corporate Governance Kodex. Herr Oberbeck 

ist geschäftsführender Gesellschafter der G. Schür-

feld + Co. (GmbH & Co.) KG, Hamburg, die Aktionärin der 

SURTECO GROUP SE ist. Im Übrigen bestehen zwischen 

Herrn Oberbeck und den Gesellschaften des SURTECO-

Konzerns, den Organen der SURTECO GROUP SE und einem 

die SURTECO GROUP SE kontrollierenden Aktionär keine 

persönlichen und/oder geschäftlichen Beziehungen. 

Der Lebenslauf von Herrn Oberbeck ist als Anlage 1 dieser 

Tagesordnung beigefügt.

5
Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG 

erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das 

Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 

AktG erstellten und geprüften Vergütungsbericht für das 

Geschäftsjahr 2025 zu billigen.

Dieser ist über unsere Internetseite unter www.surteco.com 

im Menüpunkt Investor Relations – Corporate Governance 

zugänglich. Der Vergütungsbericht wird dort auch während 

der Hauptversammlung zugänglich sein.

http://www.surteco.com
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6
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss-

prüfers und des Konzernabschlussprüfers

Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses 

schlägt der Aufsichtsrat vor, die Baker Tilly GmbH & Co. 

KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, Zweig-

niederlassung Nürnberg, zum Abschlussprüfer und zum 

Konzernabschlussprüfer der SURTECO GROUP SE für das 

Geschäftsjahr 2026, vorsorglich zum Prüfer der Nach-

haltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 

sowie zum Prüfer für eine gegebenenfalls durchzuführende 

prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten 

für das Geschäftsjahr 2026 und für eine gegebenenfalls 

durchzuführende prüferische Durchsicht von Zwischen-

finanzberichten für das Geschäftsjahr 2027, die vor der 

ordentlichen Hauptversammlung 2027 erstellt werden, zu 

bestellen.

Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates hat in seiner 

Empfehlung erklärt, dass diese frei von ungebührlicher 

Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine Klausel 

der in Art. 16 Abs. 6 der EU Abschlussprüferverordnung 

genannten Art auferlegt wurde (Verordnung (EU) Nr. 

537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an 

die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem 

Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/

EG der Kommission). 
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II.	 WEITERE ANGABEN ZUR EINBERUFUNG

1
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der 

Einberufung der Hauptversammlung 

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 

beträgt das Grundkapital der Gesellschaft nominal  

€ 15.505.731,00. Es ist eingeteilt in 15.505.731 Stückaktien 

mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von € 1,00 

je Stückaktie. Sämtliche Stückaktien sind Stammaktien. 

Jede Stammaktie gewährt in der Hauptversammlung 

eine Stimme. Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-

sammlung bestehen somit insgesamt 15.505.731 Stimmen. 

2
Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 

des Stimmrechts sind nach § 15 der Satzung nur diejenigen 

Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf 

des 12. Juni 2026 in Textform in deutscher oder englischer 

Sprache bei nachstehender Adresse angemeldet haben:

SURTECO GROUP SE

c/o Computershare Operations Center

80249 München

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Die Anmeldung zur Hauptversammlung und der 

Berechtigungsnachweis sowie Informationen über Voll-

machten und Weisungen an von der Gesellschaft benannte 

Stimmrechtsvertreter und zur Bevollmächtigung Dritter 

können gemäß § 67c AktG auch über Intermediäre 

gemäß SRD II in Verbindung mit der Durchführungsver-

ordnung (EU 2018/1212) im ISO 20022 Format (z.B. über 

SWIFT, CMDHDEMMXXX) erfolgen. Für die Nutzung von 

SWIFT ist eine Autorisierung über die SWIFT Relationship 

Management Application (RMA) erforderlich.

Anmeldungen gemäß § 67c AktG über einen Intermediär 

müssen spätestens bis zum letzten Anmeldetag, das 

heißt bis 12. Juni 2026, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft 

eingegangen sein. Änderungen von Eintrittskarten-

bestellungen, Vollmachts- und Weisungserteilungen 

gemäß § 67c AktG über einen Intermediär sind danach 

noch möglich und müssen bis 18. Juni 2026, 24:00 Uhr bei 

der Gesellschaft eingegangen sein.

Die Aktionäre müssen ihre Berechtigung zur Teilnahme an 

der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

nachweisen. Dazu ist bis zum Ablauf des 12. Juni 2026 ein 

in Textform in deutscher oder englischer Sprache durch den 

Letztintermediär erstellter Nachweis gemäß § 67c Abs. 3 

AktG über den Anteilsbesitz beizubringen. Der Nachweis 

muss sich auf den Geschäftsschluss des 28. Mai 2026 

(Nachweisstichtag) beziehen. 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der 

Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts 

als Aktionär nur, wer den Nachweis über den Anteils-

besitz erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme 

oder der Umfang des Stimmrechts bemisst sich dabei 

ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweis-

stichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre 

für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch 

im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung 

des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für 

die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts aus-

schließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nach-

weisstichtag maßgeblich. Veräußerungen von Aktien 

nach dem Nachweisstichtag haben daher keine Aus-

wirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf 

den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für 

Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweis-

stichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine 

Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind 

für die von ihnen gehaltenen Aktien nur teilnahme- und 

mailto:anmeldestelle@computershare.de
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stimmberechtigt, soweit sie sich vom Veräußerer bevoll-

mächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen.

Die erforderliche Anmeldung und der Nachweis des maß-

geblichen Anteilsbesitzes werden üblicherweise durch das 

depotführende Institut vorgenommen. Nach Eingang der 

Anmeldung sowie des Nachweises ihres Anteilsbesitzes 

bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten 

übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten 

sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, sich möglichst 

frühzeitig an ihr depotführendes Institut zu wenden. 

3
Stimmrechtsvertretung

3.1	 Bevollmächtigung eines Dritten

Der Aktionär kann seine Stimmrechte auch durch einen 

Bevollmächtigten seiner Wahl ausüben lassen. Zur 

Erteilung der Vollmacht kann das mit der Eintrittskarte 

versandte Formular verwendet werden. Um den recht-

zeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen, sollte die 

Bestellung möglichst frühzeitig bei der depotführenden 

Bank eingehen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Wider-

ruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft bedürfen der Textform oder können 

elektronisch über das SURTECO Investor-Portal unter 

https://ir.surteco.com/de/hauptversammlung erfolgen. 

Die Zugangsdaten finden Sie auf Ihrer Eintrittskarte. Die 

Abgabe, Änderung oder der Widerruf der Vollmacht über 

das Investor-Portal ist bis zum Ablauf des 18. Juni 2026, 

24:00 Uhr, möglich.

Für die Übermittlung der Vollmacht und einen Widerruf der 

Vollmacht stehen den Aktionären neben dem SURTECO 

Investor-Portal folgende Adresse und E-Mail-Anschrift zur 

Verfügung: 

SURTECO GROUP SE

c/o Computershare Operations Center

80249 München

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Wenn ein Kreditinstitut (Intermediär), eine Aktionärsver-

einigung oder eine andere der in § 135 Abs. 8 oder Abs. 10 

des Aktiengesetzes (AktG) gleichgestellten Institutionen 

oder Personen bevollmächtigt werden soll, besteht ein 

Textformerfordernis kraft Gesetzes nicht. Wir weisen 

jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevoll-

mächtigenden Institutionen oder Personen eine besondere 

Form der Vollmacht verlangen können, weil sie gemäß  

§ 135 Abs. 1 Satz 2 AktG die Vollmacht nachprüfbar fest-

halten müssen. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein 

Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere 

der in § 135 Abs. 8 oder Abs. 10 AktG gleichgestellten 

Institutionen oder Personen bevollmächtigen wollen, mit 

diesen Institutionen oder Personen über eine mögliche 

Form der Vollmacht ab. 

3.2	 Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern 

der Gesellschaft

Außerdem bieten wir unseren Aktionären an, sich durch von 

der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bei den 

Abstimmungen vertreten zu lassen. Hierzu kann das mit 

der Eintrittskarte versandte Formular verwendet werden. 

Den Stimmrechtsvertretern müssen dazu eine Voll-

macht und Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts 

erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, 

weisungsgemäß abzustimmen. Die Erteilung der Vollmacht, 

ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 

gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Den 

Aktionären steht für die Übermittlung einer solchen Voll-

macht und deren Widerruf folgende Adresse und E-Mail-

Anschrift zur Verfügung:

SURTECO GROUP SE

c/o Computershare Operations Center

80249 München

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Postalisch oder per E-Mail übersandte Vollmachten und 

Weisungen an die Stimmrechtsvertreter müssen bis 

spätestens zum Ablauf des 17. Juni 2026, 24:00 Uhr, unter 

der vorstehenden Anschrift eingegangen sein. Wir bitten 

https://ir.surteco.com/de/hauptversammlung
mailto:anmeldestelle@computershare.de
mailto:anmeldestelle@computershare.de
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um Verständnis, dass später eingehende Vollmachten und 

Weisungen an die Stimmrechtsvertreter nicht berück-

sichtigt werden können.

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter können zudem auch 

über das SURTECO Investor-Portal unter https://ir.surteco.

com/de/hauptversammlung erteilt werden. Die Zugangs-

daten finden Sie auf Ihrer Eintrittskarte. Die Abgabe, 

Änderung oder der Widerruf der Vollmacht und Weisungen 

an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-

treter ist bis zum Ablauf des 18. Juni 2026, 24:00 Uhr 

möglich.

Die persönliche Erteilung von Vollmachten und Weisungen 

an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft am Tag der 

Hauptversammlung ist vor Ort bis zum Beginn der 

Abstimmung möglich.

4
Verfahren bei Stimmabgabe über Briefwahl 

Ihr Stimmrecht können Sie auch schriftlich oder über 

elektronische Kommunikation (Briefwahl) ausüben, ohne 

an der Hauptversammlung teilzunehmen.

Auch in diesem Fall müssen die oben genannten Voraus-

setzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung 

und die Ausübung des Stimmrechts erfüllt werden.

Die Abgabe, Änderung oder der Widerruf elektronischer 

Briefwahlstimmen ist über das SURTECO Investor-Portal 

unter https://ir.surteco.com/de/hauptversammlung bis 

zum Ablauf des 18. Juni 2026, 24:00 Uhr möglich. Die 

Zugangsdaten zum Investor-Portal finden Sie auf Ihrer 

Eintrittskarte.

Die Briefwahl kann zudem schriftlich oder in Textform 

erfolgen. Hierzu kann das mit der Anmeldebestätigung 

versandte Formular verwendet werden. In beiden Fällen 

(schriftlich oder Textform) müssen die per Briefwahl 

abgegebenen Stimmen bis zum 17. Juni 2026, 24:00 Uhr, 

unter der nachstehenden Anschrift eingegangen sein. Wir 

bitten um Verständnis, dass später eingehende Briefwahl-

stimmen nicht berücksichtigt werden können, soweit sie 

nicht über das SURTECO Investor-Portal abgegeben werden.

SURTECO GROUP SE

c/o Computershare Operations Center

80249 München

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

5
Weitere Informationen zur Stimmrechtsausübung und 

Abstimmung

Sollten Stimmrechte fristgemäß auf mehreren Wegen 

(Brief, E-Mail, elektronisch über das Investor-Portal 

oder gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Ver-

bindung mit Artikel 2 Absatz 1 und 3 und Artikel 9 Absatz 

4 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 durch 

Briefwahl ausgeübt bzw. Vollmacht und ggf. Weisungen 

erteilt werden, werden diese unabhängig vom Zeitpunkt 

des Zugangs in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 

1. elektronisch über das Investor-Portal, 2. gemäß § 67c 

Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Artikel 2 

Absatz 1 und 3 und Artikel 9 Absatz 4 der Durchführungs-

verordnung (EU) 2018/1212, 3. per E-Mail und 4. per Brief.

Sollten auf dem gleichen Weg Erklärungen mit mehr als 

einer Form der Stimmrechtsauübung eingehen, gilt: Brief-

wahlstimmen haben Vorrang gegenüber der Erteilung von 

Vollmacht und ggf. Weisungen an die Stimmrechtsver-

treter der Gesellschaft.

Der zuletzt zugegangene, fristgerechte Widerruf einer 

Erklärung ist maßgeblich.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- 

eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt die 

zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene Briefwahl-

stimme bzw. Weisung entsprechend für jeden Punkt der 

Einzelabstimmung.

https://ir.surteco.com/de/hauptversammlung
https://ir.surteco.com/de/hauptversammlung
https://ir.surteco.com/de/hauptversammlung
mailto:anmeldestelle@computershare.de
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Unter Tagesordnungspunkt 1 wird kein Beschlussvor-

schlag unterbreitet und ist somit auch keine Abstimmung 

vorgesehen. Die vorgesehenen Abstimmungen zu den 

Tagesordnungspunkten 2 bis 4 sowie 6 haben verbind-

lichen Charakter, derjenige zum Tagesordnungspunkt 5 

empfehlenden Charakter. Die Aktionäre können bei sämt-

lichen Abstimmungen jeweils mit „Ja“ (Befürwortung) 

oder „Nein“ (Ablehnung) abstimmen oder sich der Stimme 

enthalten (Stimmenthaltung).

6
Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen 

einer Minderheit gemäß Artikeln 53 und 56 der SE Ver-

ordnung, § 50 Abs. 2 des SE-Ausführungsgesetzes (SEAG) 

und § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens 5  % 

des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von  

€ 500.000,00 am Grundkapital entsprechend 500.000 

Stückaktien erreichen, können gemäß Artikeln 53, 56 

SE-Verordnung in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SEAG und 

§ 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die 

Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Die 

gewünschten Tagesordnungspunkte müssen (gegebenen-

falls in Form eines oder mehrerer Beschlussgegenstände) 

so präzisiert werden, dass der Vorstand diese nach den 

Anforderungen des § 124 AktG bekannt machen kann. Ein 

Nachweis, dass der Aktionär die Aktien mindestens 90 

Tage vor dem Antrag erworben hat und hält (§ 122 AktG), 

ist nicht erforderlich, weil die SE-Verordnung als höher-

rangiges Recht eine solche Vorgabe nicht enthält.

Ergänzungsanträge nebst Begründung oder Beschluss-

vorlagen müssen der Gesellschaft spätestens bis zum  

19. Mai 2026, 24:00 Uhr, schriftlich unter 

SURTECO GROUP SE

Vorstand 

Johan-Viktor-Bausch-Straße 2 

86647 Buttenwiesen 

zugegangen sein.

Soweit die rechtzeitig eingegangenen Ergänzungsanträge 

bekanntmachungspflichtig sind, werden sie unverzüglich 

nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt 

gemacht und europaweit verbreitet, auf der Internet-

seite der Gesellschaft (nachfolgend Ziffer 10) zugänglich 

gemacht und zusammen mit der Einberufung der Haupt-

versammlung nach § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt. 

Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden in 

gleicher Weise bekannt gemacht.

7
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß 

Artikel 53 SE-Verordnung und §§ 126 Abs. 1, 127 AktG

Gegenanträge von Aktionären gegen einen Vorschlag von 

Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten 

Punkt der Tagesordnung und Vorschläge von Aktionären 

zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von 

Abschlussprüfern sind ausschließlich an folgende Adresse 

zu richten: 

SURTECO GROUP SE 

Johan-Viktor-Bausch-Straße 2 

86647 Buttenwiesen 

E-Mail: HV@surteco.com 	

Den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Gegen-

anträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft 

innerhalb der gesetzlichen Frist, also spätestens bis  

4. Juni 2026, 24:00 Uhr, unter der vorstehenden Adresse 

zugehen, werden unverzüglich nach Zugang des Ver-

langens einschließlich des Namens des Aktionärs und 

der etwaigen Begründung unter der Internetadresse 

der Gesellschaft (nachfolgend Ziffer 10) veröffentlicht. 

Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden in 

gleicher Weise bekannt gemacht. Anderweitig adressierte 

Gegenanträge und Wahlvorschläge und solche, die nach 

dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt bei der Gesellschaft 

eingehen, werden nicht berücksichtigt.

mailto:HV%40surteco.com?subject=
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Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der 

Beschlussfassung Gegenanträge, kann der Vorstand die 

Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenfassen.

8
Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß Artikel 53 SE-Ver-

ordnung und § 131 Abs. 1 AktG

Nach Artikel 53 SE-Verordnung und § 131 Abs. 1 AktG ist 

jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung 

vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesell-

schaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung 

des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die 

Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf 

die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 

Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie 

auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernab-

schluss einbezogenen Unternehmen (vgl. § 131 Abs. 1 Satz 

2 und Satz 4 AktG).

Unter bestimmten, in § 131 Abs. 3 AktG näher aus-

geführten Voraussetzungen, darf der Vorstand die Aus-

kunft verweigern. Der Vorsitzende der Hauptversammlung 

ist nach § 17 Abs. 3 der Satzung ferner ermächtigt, das 

Rede- und Fragerecht der Aktionäre zeitlich angemessen 

zu beschränken. Dabei soll sich der Vorsitzende der 

Hauptversammlung davon leiten lassen, dass die Haupt-

versammlung in angemessener und zumutbarer Zeit 

abgewickelt wird. Weitergehende Erläuterungen zu den 

Aktionärsrechten finden sich auf der Internetseite der 

Gesellschaft (nachfolgend Ziffer 10).

9
Weitergehende Erläuterungen

Diese Einladung, weitergehende Informationen und 

Erläuterungen zu den Aktionärsrechten finden sich auf 

der Internetseite der Gesellschaft (nachfolgend Ziffer 10).

10
Internetseite der Gesellschaft, über die die Informationen 

nach Artikel 53 SE-Verordnung in Verbindung mit § 124a 

AktG zugänglich sind

Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich 

zu machenden Unterlagen und Anträge von Aktionären 

sowie die weiteren Informationen finden Sie auch auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.surteco.

com/de/hauptversammlung. Auf dieser Internetseite 

werden auch die vom Versammlungsleiter festgestellten 

Abstimmungsergebnisse einschließlich der Angaben 

gemäß § 130 Abs. 2 Satz 2 AktG innerhalb der gesetz-

lichen Frist veröffentlicht.

11
Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptver-

sammlung

Alle Aktionäre der Gesellschaft, die sich zur Hauptver-

sammlung angemeldet haben, können die gesamte 

Hauptversammlung am 19. Juni 2026 ab 10:00 Uhr 

über das Investor-Portal unter https://ir.surteco.com/

de/hauptversammlung verfolgen. Die Zugangsdaten 

finden Sie auf Ihrer Eintrittskarte. Bitte beachten Sie, 

dass Sie bei Nutzung des Investor-Portals zur Hauptver-

sammlung keine Weisungen erteilen und keine Briefwahl-

stimmen abgeben können zu etwaigen Abstimmungen 

über eventuelle Verfahrensanträge, Gegenanträge, Wahl-

vorschläge und sonstige Anträge, soweit diese nicht im 

Vorfeld der Hauptversammlung nach den gesetzlichen 

Bestimmungen zugänglich beziehungsweise bekannt 

gemacht worden sind oder erst in der Hauptversammlung 

vorgebracht werden. Ebenso können über den Internet-

service zur Hauptversammlung keine Wortmeldungen 

oder Fragen, keine Anträge und keine Widersprüche gegen 

Hauptversammlungsbeschlüsse entgegengenommen 

werden.

Buttenwiesen, im Mai 2026

Der Vorstand

https://ir.surteco.com/de/hauptversammlung
https://ir.surteco.com/de/hauptversammlung
https://ir.surteco.com/de/hauptversammlung
https://ir.surteco.com/de/hauptversammlung
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Beruflicher Werdegang

2014 - heute 	 Geschäftsführender Gesellschafter der G. Schürfeld + Co. (GmbH & Co.)

	 KG, Hamburg

2016 - 2020	 CEO der All4 Labels Group GmbH, Hamburg

2002 – 2006	 Vorstand der Schleipen & Erkens AG, Jülich (in Personalunion)

1996 – 2016	 Geschäftsführender Gesellschafter der X-label Group GmbH, Solingen (im Merger auf-

gegangen in der All4 Labels Group GmbH)	

Vorstands-, Aufsichtsrats-, Beiratspositionen

2024 –2025 	 Mitglied des Beirats der Camm Solutions GmbH, Hamburg

2024 - heute	 Mitglied des Supervisory Boards von CMPC Europe GmbH & Co.   KG, Hamburg

2023 - heute	 Mitglied des Beirats der MCG Management GmbH, Hamburg

2021 - heute	 Mitglied des Aufsichtsrats der Geiger Notes AG, Mainz-Kastel

2020 - heute	 Mitglied des Supervisory Boards der All4Labels GmbH, Hamburg

Fremdsprachen	 Englisch präsentations- und verhandlungssicher 

Spanisch (Grundkenntnisse)

Kernkompetenzen	 Operational Excellence, Supply Chain Optimization, Sales & Marketing, 

	 Conventional & Digital Printing, Business & Product Development, M&A

Anlage 1 zu Tagesordnungspunkt 4

Lebenslauf Jan Oberbeck

Name	 Jan Oberbeck

Jahrgang	 1969

Nationalität	 Deutsch

Familienstand	 Verheiratet, 2 Kinder

Abchluss	 Volkswirt

Wohnort	 Sankt Augustin
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Informationen zum Datenschutz 
(Informationspflicht laut Artikel 13 und 14 DSGVO)

Die SURTECO GROUP SE verarbeitet im Rahmen der Durch-

führung der Hauptversammlung folgende Kategorien Ihrer 

personenbezogenen Daten: Kontaktdaten (z.B. Name oder 

die Adresse), Informationen über Ihre Aktien (z.B. Anzahl 

der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. die Eintrittskarten-

nummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 

1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach 

ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten recht-

mäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer recht-

lichen Verpflichtung erforderlich ist. Die SURTECO GROUP 

SE ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der 

Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, 

ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien 

personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne Angabe 

Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich nicht zur 

Hauptversammlung anmelden. 

Für die Datenverarbeitung ist die SURTECO GROUP SE 

verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verantwortlichen 

lauten:

SURTECO GROUP SE

Johan-Viktor-Bausch-Str. 2

86647 Buttenwiesen

Phone +49 (0) 8274 9988 0

E-Mail: info@surteco.com

Den Datenschutzbeauftragten der SURTECO GROUP SE 

erreichen Sie unter folgender Adresse:

SURTECO GROUP SE

Datenschutzbeauftragter

Johan-Viktor-Bausch-Str. 2

86647 Buttenwiesen

Phone +49 (0) 8274 / 99 88 0

E-Mail: datenschutz@surteco.com

Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden 

grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahms-

weise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern 

diese von der SURTECO GROUP SE zur Erbringung von 

Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung der Haupt-

versammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich 

um typische Hauptversammlungsdienstleister (wie etwa 

HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer). 

Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur 

in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienstleistung 

notwendig ist. Eine Weitergabe findet ferner statt, soweit 

gesetzliche Übermittlungsverpflichtungen bestehen.

Die oben genannten Daten werden zwei Jahre nach 

Beendigung der Hauptversammlung gelöscht, es sei 

denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzel-

fall noch zur Bearbeitung von Anträgen, Entscheidungen 

oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptver-

sammlung erforderlich. 

Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, 

die über Sie gespeichert wurden, auf Antrag unent-

geltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das 

Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, 

die Einschränkung der Verarbeitung von zu umfang-

reich verarbeiteten Daten zu verlangen und das Recht 

auf Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu 

lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit 

dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine 

sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegen-

stehen). Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Über-

tragung sämtlicher von Ihnen an uns übergebene Daten in 

einem gängigen Dateiformat (Recht auf Datenportabilität). 

Darüber hinaus haben Sie auch das Recht zur Beschwerde 

bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde.

Die zuständige Aufsichtsbehörde ist:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

Promenade 18, 91522 Ansbach 

Telefon: +49 981 18093-0, Telefax: +49 981 18093-800 

poststelle@lda.bayern.de ; http://www.lda.bayern.de

mailto:info%40surteco.com?subject=
mailto:datenschutz%40surteco.com?subject=
mailto:poststelle%40lda.bayern.de?subject=
http://www.lda.bayern.de
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